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1. B-VG Art. 130 heute
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6. B-VG Art. 130 gültig von 01.01.2015 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 101/2014
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13. B-VG Art. 130 gültig von 18.07.1962 bis 30.06.1976 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 215/1962

14. B-VG Art. 130 gültig von 25.12.1946 bis 17.07.1962 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

15. B-VG Art. 130 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945
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Rechtssatz

Ein Akt unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt ist nur dann gegeben, wenn es keines

dazwischen geschalteten weiteren Handelns mehr bedarf, um den behördlich gewollten Zustand herzustellen, nicht

jedoch, wenn dem Adressaten der behördlichen Au@orderung etwa "lediglich" eine strafrechtliche Sanktion droht (vgl.

VwGH 23.11.2021, Ra 2021/09/0173, mwN). Ergeht ein (bloßes) Verlangen nach § 111 Abs. 2 StPO 1975 in Form eines

(mit E-Mail übermittelten) Schreibens der Kriminalpolizei, so wird ein Vorgehen nach § 93 StPO 1975 als ein derartiges

dazwischen geschaltetes weiteres Handeln der Kriminalpolizei gewertet werden müssen und kann daher die

QualiFkation des (bloßen) Verlangens einen Akt unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt nicht begründen.Ein Akt

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt ist nur dann gegeben, wenn es keines dazwischen

geschalteten weiteren Handelns mehr bedarf, um den behördlich gewollten Zustand herzustellen, nicht jedoch, wenn

dem Adressaten der behördlichen Au@orderung etwa "lediglich" eine strafrechtliche Sanktion droht vergleiche VwGH

23.11.2021, Ra 2021/09/0173, mwN). Ergeht ein (bloßes) Verlangen nach Paragraph 111, Absatz 2, StPO 1975 in Form

eines (mit E-Mail übermittelten) Schreibens der Kriminalpolizei, so wird ein Vorgehen nach Paragraph 93, StPO 1975 als

ein derartiges dazwischen geschaltetes weiteres Handeln der Kriminalpolizei gewertet werden müssen und kann daher

die Qualifikation des (bloßen) Verlangens einen Akt unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt nicht begründen.
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